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Verordnung 
 

der Bezirkshauptmannschaft Bregenz über die Änderung der Verordnung betreffend ein Betretungsverbot 
der Landesstraße L 201 im Bereich des Grenzüberganges Riezlern/ Walserschanze  

zwischen 24.00 Uhr und 5.00 Uhr 
 

Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz verordnet als zuständige Behörde gemäß § 2 Z. 3 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, 
BGBl. I Nr. 12/2020 in der Fassung BGBl. I Nr. 23/2020, folgende Maßnahmen zum Schutz vor der Weiterverbreitung des 
Corona-Virus (SARS-CoV-2) für die Gemeinde Mittelberg: 

 

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Bregenz, mit der das Betreten (einschließlich Befahren) der Landesstraße 
L 201 im Bereich des Grenzüberganges Riezlern/ Walserschanze täglich zwischen 24.00 Uhr und 5.00 Uhr verboten wird, 
ABl.Nr. 21/2020 in der Fassung ABl.Nr. 25/2020, wird wie folgt geändert: 

 

Im § 4 wird der Ausdruck „mit Ablauf des 30. April 2020“ durch den Ausdruck „mit Ablauf des 15. Mai 2020“ ersetzt. 

 

Der Bezirkshauptmann 

Dr. Elmar Zech 
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